
 

 

1 Einführung in das Thema 

Interkulturelle Öffnung ist ein Thema, das in verschiedenen gesellschaftspoliti-
schen Kontexten erörtert wird, vor allem auch in der christlichen Wohlfahrts-
pflege bei den Wohlfahrtsverbänden Caritas und Diakonie. Unter dem Begriff 
„Interkulturelle Öffnung“, oft verbunden mit Konzepten und Fortbildungsange-
boten zur Schulung von interkultureller Kompetenz, finden sich Beiträge zur De-
batte um die Vorbereitung der öffentlichen Verwaltung, der Institutionen und 
sozialen Dienste auf die Aufgaben, die mit der Entwicklung Deutschlands zu 
einem Einwanderungsland einhergehen (vgl. bpb interkulturelle Öffnung [on-
line]). In vielen Wissenschaftsfeldern wird das Thema aufgenommen, u. a. in den 
Erziehungswissenschaften, der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik, der Soziologie, 
den Gesundheitswissenschaften, der Theologie und auch in der Migrations-
forschung. 

Diese Arbeit bezieht sich beim Thema „Interkulturelle Öffnung“ auf den Dis-
kurs, der in der Diakonie, ihren Landesverbänden, Werken und Organisationen 
zur Frage geführt wird, wie und inwieweit die Öffnung für Mitarbeitende ohne 
Kirchenzugehörigkeit umgesetzt werden kann. Dieser Diskurs wird bisher vor al-
lem aus theologischer und diakoniewissenschaftlicher Perspektive geführt und 
ist gekennzeichnet durch große Heterogenität im Verständnis und im Umgang 
mit dem Thema „Interkulturelle Öffnung der Diakonie“ (IKÖ).  

In der Einstellungspraxis diakonischer Unternehmen können zwei Hauptar-
gumentations- und Richtlinien herausgestellt werden. Zum einen beziehen sich 
diakonische Organisationen auf die Loyalitätsrichtlinie (Abschn. 4.2.1), die die 
Einstellung von Mitarbeitenden regelt und mit der bis zu ihrer Neuformulierung 
im Jahr 2016 die sogenannte ACK-Klausel galt. Diese besagte, dass Mitarbeitende 
diakonischer Einrichtungen Mitglied einer christlichen Kirche sein müssen, die 
der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e. V.“ (ACK) an-
gehören. Zum anderen sind es die Unternehmen des Brüsseler Kreises1, die sich 
aus Diakonie und Caritas gegründet haben (vgl. Brüsseler Kreis [online]). Die Mit-
gliedsunternehmen des Brüsseler Kreises hoben im Jahr 2015 die Voraussetzung 
der Kirchenzugehörigkeit für ihre Mitarbeitenden auf, d. h. die ACK-Klausel gilt 
seitdem hier nicht mehr. An die Stelle der Loyalitätsrichtlinie tritt hier der kon-
fessionsgebundene Überzeugungspluralismus (Abschn. 4.2.4). Seine Vertre-
ter:innen sehen die konfessionelle Profilierung als Aufgabe der jeweiligen 
Unternehmen an und nicht als individuelle Bedingung der Mitarbeitenden. Er-
gänzt werden diese beiden Begründungsmuster für die Einstellung nicht-christli-
cher Mitarbeitender in diakonischen Unternehmen um die Argumentation 
einiger Akteur:innen in diesem Feld durch den Gedanken der Inklusion 
(Abschn. 4.2.5). 

Bislang wird der Diskurs um diesen Aspekt der IKÖ meist ohne diejenigen ge-
führt, die es eigentlich betrifft: die Mitarbeitenden ohne Kirchenzugehörigkeit, 
wobei das Augenmerk auf denjenigen liegt, die für sich eine andere Religionszu-
gehörigkeit formulieren als die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche.2 Diese 

                                                                 
1 Nähere Informationen zu den Unternehmen des Brüsseler Kreises und ihrem Ansatz in der 

interkulturellen Öffnung werden in Abschnitt 4.2.4 dargelegt. 
2 Annähernd zeitgleich mit meinem Forschungsprojekt begann das Forschungsprojekt „Merk-

male diakonischer Unternehmenskultur in einer pluralen Gesellschaft“ (Hofmann et al. 
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Leerstelle soll mit der vorliegenden Arbeit gefüllt werden. Erkenntnisleitend war 
die folgende zweiteilige Forschungsfrage:  

Wie stellen sich Glauben und Religiosität bei andersgläubigen Mitarbeitenden in dia-
konischen bzw. evangelischen Einrichtungen dar? 
Wie werden die christlichen Werte und das christliche Profil des Arbeitgebers vertre-
ten und welche Identifikation der Mitarbeitenden mit diesem lässt sich erkennen? 

Der daraus entstandene empirische Teil dieser Studie, die Auswertung des Da-
tenmaterials aus leitfadengestützten Interviews, bildet den zentralen Teil des 
Forschungsprojekts. 

Schon Mitte der 1990er-Jahre empfahl die damalige Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Cornelia Schmalz-Jacobsen, 
die interkulturelle Öffnung der Sozialen Dienste. Dieses Thema wurde vor allem 
in der Sozialen Arbeit und der Migrationsforschung aufgegriffen, u. a. von Stefan 
Gaitanides und Dietrich Thränhardt. Allerdings blieb eine größere Resonanz auf 
Modellprojekte und Expert:innenmeinungen aus (vgl. Gaitanides 2004, 2). Erst 
mit der Jahrtausendwende, ausgelöst durch die Erkenntnis, dass Deutschland ein 
Einwanderungsland sei, kam es zur Förderung von unterschiedlichen Projekten 
zur interkulturellen Öffnung sozialer Institutionen (vgl. ebd.). Eingebettet waren 
diese in die Vorstellung vom Erreichen der Integrationsziele und Programme, die 
das friedliche Zusammenleben von „Deutschen und Zugewanderten“ (ebd.) ent-
wickeln sollten.  

Eine besondere Rolle im Diskurs der interkulturellen Öffnung sozialer Einrich-
tungen spielen Caritas und Diakonie, die als christliche Wohlfahrtsorganisationen 
zu den Tendenzbetrieben3 gehören (vgl. Abschn. 4.2.2) und den damit verbunde-
nen Tendenzschutz erhalten.4 Sie müssen mit der „Einstellungsbarriere nicht-
christliche Religionszugehörigkeit“ umgehen (vgl. Gaitanides 2004, 10) bzw. den 
Prozess gestalten, diese Einstellungsbarriere aufzuheben. Auch wenn Gaitanides 
diese Situation schon zu Beginn der 2000er-Jahre beschrieben hat, ist sie noch 
heute aktuell.  

Der Prozess der IKÖ gegenüber nicht-christlichen Mitarbeitenden ist inner-
halb der Diakonie und ihren Landesverbänden mit den dazugehörigen Unterneh-
men nicht einheitlich umgesetzt, auch wenn sich die rechtliche Situation 
mittlerweile geändert hat. Dies zeigt sich in den unterschiedlichen Ansätzen, 
Überlegungen und Grundlagen der Veröffentlichungen der diakonischen Landes-
verbände (Kap. 2). In Bezug auf seinen 1990 schon beschriebenen „Weg vom ‚be-
treuten Ausländer zum gleichberechtigten Bürger‘“ (Thränhardt 2013, 9) spricht 
Thränhardt von dem besonderen Problem „der gewachsenen Struktur der deut-
schen Wohlfahrtsverbände“ (ebd.) im Zusammenhang mit einer zunehmenden 
Pluralisierung der Religionszugehörigkeiten. Als positives Beispiel wertet er den 
Paritätischen Wohlfahrtsverband, der durch die offene Struktur dafür geeignet 
                                                                 

2018), aus dem eine Dissertation von Heike Schneider entstehen soll, die sich Mitarbeiten-
den ohne Kirchenzugehörigkeit widmet. Erst nach Fertigstellung der vorliegenden Arbeit 
erschien die Dissertation von Tobias Foß, die der Frage nach dem diakonischen Profil aus 
der Perspektive von konfessionslosen Mitarbeitenden nachgeht. 

3 Unter Tendenzbetrieben werden Betriebe verstanden, deren Unternehmenszweck über die 
wirtschaftlichen Leistungsziele hinausgeht und sich auf geistig-ideelle Ziele ausweitet. Da-
runter fallen u. a. politische Organisationen, Interessenverbände oder Unternehmen, die 
ein wissenschaftliches oder künstlerisches Ziel haben (vgl. Tiling 2004, 115).  

4 Es gibt verschiedene Ansatzpunkte und Begründungsmuster, die das kirchliche Selbstbestim-
mungsrecht erklären, anfragen bzw. begründen. Sowohl theologisch als auch juristisch 
wird ebenfalls der Begriff der Dienstgemeinschaft herangezogen, der von Starnitzke als 
„sehr strapaziert“ bezeichnet wird (vgl. Starnitzke 2014, 110). 
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sei, „Vielfalt aufzunehmen und zu organisieren“ (ebd.) und hierbei besondere 
Anstrengungen unternimmt (vgl. ebd.). Für ihn geht es um ein „Aufeinander-
Zugehen“ und ein „Miteinander-Argumentieren“, das weiterentwickelt werden 
muss. Dass es aufseiten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und ihrer 
Diakonie im Bereich der IKÖ auch aktuell noch weiterer Anstrengungen in dieser 
Richtung bedarf, zeigt die Aussage von Jens Schneider bei der Zukunftskonferenz 
der Nordkirche im August 2018 in Hamburg:  

IKÖ ist heute kein nice to have mehr, das man theologisch oder aus dem pastoralen 
Auftrag der Kirche ableiten kann, sondern ein must have, das möglicherweise an 
einigen der Fundamente dessen rüttelt, was die evangelische Kirche in den letzten 50 
Jahren ausgemacht hat (Schneider 2018, 21).  

Auch wenn in diesem Zitat primär die EKD angesprochen ist, kann es auf ihre Di-
akonie übertragen werden. Gleichzeitig zeigt sich hier die Unklarheit in der Ziel-
richtung des Begriffs Interkulturelle Öffnung, die in Abschnitt 4.3.1 thematisiert 
wird.  

Konfessionell gebundene Arbeitgeber5 erscheinen als in sich geschlossene 
Mikrokosmen, in denen die Religionszugehörigkeit der Mitarbeitenden eine be-
sondere Bedeutung hat. Neben Diakonie und Caritas, den größten Arbeitgebern 
in der Wohlfahrtpflege, gibt es in Deutschland noch die „Zentralwohlfahrtsstelle 
der Juden e. V.“.6 In all diesen dazugehörigen kleinen und großen Unternehmen 
und Organisationen ist das religiöse Profil der Unternehmen wichtig, es soll er-
kennbar sein. Dies wurde aufseiten der christlichen Wohlfahrtsträger bisher 
dadurch sichergestellt, dass die Mitarbeitenden vorzugsweise den entsprechen-
den Konfessionen angehörten, was in der sogenannten ACK-Klausel manifestiert 
ist bzw. war. Bis zum Ende des Jahres 2016 wurde an dieser Klausel zumeist fest-
gehalten, d. h. Zugang zu einer Beschäftigung in Kirche und Diakonie hatten nur 
Menschen, die Mitglied der Evangelischen Kirche oder einer Mitgliedskirche der 
ACK waren (vgl. Wellert 2019, 44).  

Die Religionszugehörigkeit der Mitarbeitenden konfessionell gebundener 
Einrichtungen ist im Sinne einer hybriden Identität im Laufe ihres Lebens mög-
licherweise wandelbar, sollte jedoch nicht durch äußere Notwendigkeiten – wie 
einen Arbeitsvertrag – geändert werden müssen. Das Argument, das noch zu Be-
ginn dieses Forschungsprojekts bei Anfragen potenzieller Interviewpartner:innen 
von Vertreter:innen aus der Führungsebene diakonischer Unternehmen vorge-
tragen wurde, dass niemand in einer evangelischen/diakonischen Einrichtung ar-
beiten müsse, ist meines Erachtens hinterfragbar. Denn in Zeiten hoher 
Arbeitslosigkeit sind die Betroffenen vor die Wahl gestellt, arbeitslos zu sein oder 
das Arbeitsverhältnis, für das die Kirchenzugehörigkeit Bedingung ist, einzugehen 
und dafür in die Kirche einzutreten, was gerade bei religiös-weltanschaulich an-
ders verorteten Personen eine vorherige Taufe mit einschließt.  

Anders sieht es aus, wenn es – so wie derzeit – einen Fachkräftemangel gibt. 
Dieser führte in diakonischen Unternehmen dazu, die Bedingung der Kirchenzu-
gehörigkeit zu lockern. Mittlerweile ist die ACK-Klausel zunehmend aufgehoben, 

                                                                 
5 Vgl. Abschnitt 1.2 zur Sprachregelung dieser Arbeit. 
6 Wie in Kapitel 5 erklärt wird, war das erste Forschungsdesign darauf angelegt, Mitarbeitende 

konfessioneller Arbeitgeber zu befragen, die nicht die entsprechende Religionszugehörig-
keit haben. So kam es während der Pilotphase zu Interviews in einer jüdischen Einrichtung. 
Erst danach konzentrierte sich die Forschung auf Mitarbeitende diakonischer bzw. evan-
gelischer Einrichtungen. 
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um anderen Wohlfahrtsträgern7 gegenüber konkurrenzfähig zu sein. Es ist nach-
vollziehbar, ökonomische Belange als Begründung für eine konfessionelle Öff-
nung heranzuziehen, die Anerkennung einer bereichernden Diversität innerhalb 
der Mitarbeiterschaft bleibt damit allerdings aus.  

Daraus leite ich folgende Prämisse ab: Solange es im Verhältnis von christli-
chen und nicht-christlichen Mitarbeitenden ihrem Arbeitgeber gegenüber unter-
schiedliche Stellungen, Rechte und Möglichkeiten gibt, geht es in Bezug auf ihren 
Arbeitsplatz um Exklusion und Inklusion, um „wir und ihr“, um „wir und die an-
deren“. Bleibt die Einstellung von nicht-christlichen und damit von andersgläubi-
gen Mitarbeitenden ein Regel-Ausnahme-Verhältnis (vgl. Kruttschnitt/Joussen 
2016, 46), ist die gleichberechtigte Teilhabe für die Betroffenen in weiter Ferne. 
Für potenzielle nicht-christliche Mitarbeitende kann das für eine mögliche Ein-
stellung bedeuten, dass ihre fachliche Kompetenz weniger zählt als ihre nicht vor-
handene Kirchenmitgliedschaft. 

Diese verkürzte Wahrnehmung bei religiöser und kultureller Pluralität führt 
zu der Verstetigung des Oppositionsschemas von „wir“ als Norm, als Ideal, im 
Gegensatz zu „den Anderen“ als Ausnahme, als Mangel (vgl. Sieber 2012, 97). Die 
Möglichkeit, dass Mitarbeitende mit einer anderen Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung sich problemlos an ein christliches Umfeld anpassen können, 
wird nicht als selbstverständlich angesehen. Es wird außer Acht gelassen, dass 
gerade ihre religiös-weltanschauliche Identität Hybridität zulässt, dass sie sich 
nicht abgrenzen, sondern sich in beiden religiös-weltanschaulichen Welten zu-
rechtfinden und sich entsprechend mit dem christlichen Profil des Arbeitgebers 
identifizieren können.  

Die Entstehung dieser Arbeit fiel in eine Zeit, die von großen Veränderungen 
im Umgang mit Mitarbeitenden, die religiös-weltanschaulich nicht zum Christen-
tum gehören, geprägt war und immer noch ist. Vier große Veränderungen sind 
während des Forschungsprozesses zum Tragen gekommen: So machte erstens, 
neben dem oben erwähnten Fachkräftemangel, die seit 2015 schnell anwach-
sende Zahl von geflüchteten Menschen in Deutschland eine Anpassung an deren 
Bedürfnisse bei der Einstellung neuer Mitarbeitender notwendig. Zweitens zeig-
ten sich 2015 in dem Verzicht der Unternehmen des Brüsseler Kreises auf eine 
Kirchenmitgliedschaft bei ihren Mitarbeitenden erste Schritte zur Lockerung bzw. 
Aufhebung einer strikten Beibehaltung der ACK-Klausel. Drittens wurde im De-
zember 2016 die Loyalitätsrichtline, die die Anforderungen der beruflichen Mit-
arbeit in der Evangelischen Kirche und des Diakonischen Werkes regelt, 
hinsichtlich der Anforderung der Kirchenzugehörigkeit neu formuliert. Den jewei-
ligen Landeskirchen der EKD wird empfohlen, ihre Regelungen entsprechend an-
zupassen (vgl. EKD Kirchenrecht [online]), sie können jedoch individuell anders 
lauten. Das „Kirchengesetz über kirchliche Anforderungen der beruflichen Mitar-
beit in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ihrer Diako-
nie (Mitarbeiteranforderungsgesetz MAnfG)“ wurde dementsprechend im 
November 2017 neu gefasst (Abschn. 4.2.2). Viertens führten Gerichtsentschei-
dungen im Jahr 2018 hinsichtlich des kirchlichen Arbeitsrechts von Diakonie (und 
Caritas) dazu, das Festhalten an der Bedingung der Kirchenzugehörigkeit infrage 
zu stellen (vgl. Haas/Starnitzke 2019, 10; vgl. hier Abschn. 4.2.3). 

                                                                 
7 In Deutschland gibt es neben den konfessionellen Wohlfahrtsverbänden der Caritas, der Dia-

konie und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden drei weitere Wohlfahrtsträger: die Arbei-
terwohlfahrt (AWO), den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband und das Deutsche 
Rote Kreuz. 
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Exemplarisch findet sich diese Entwicklung im Karriereportal der Diakonie 
Deutschland wieder. Mittlerweile (Stand August 2020) gibt es dort die Rubrik 
„Warum das kirchliche Arbeitsrecht besser ist als sein Ruf“ (Diakonie Deutschland 
Karriere [online]), in der Missverständnisse bezüglich des Arbeitsrechts ange-
sprochen und geklärt werden. Die Erklärung zu der Kirchenmitgliedschaft von 
Mitarbeitenden der Diakonie erweckt den Anschein, als sei die IKÖ kein Prozess 
mehr, sondern bereits vollständig umgesetzt:  

Menschen, die bei der Diakonie arbeiten möchten, müssen die Werte der 
evangelischen Kirche teilen, wie zum Beispiel die Nächstenliebe. Sie müssen dazu 
aber nicht unbedingt evangelisch sein. Nur Mitarbeitende, denen Aufgaben der 
Verkündigung, der Seelsorge oder der evangelischen Bildung übertragen sind, 
müssen evangelisch sein. Mitarbeitende der Leitung können auch einer anderen 
christlichen Kirche oder Freikirche angehören.  
In unseren Reihen arbeiten auch Konfessionslose, Muslime und Juden. Das wollen 
und begrüßen wir auch (ebd.). 

Abgesehen davon, dass diese Haltung so deutlich noch nicht flächendeckend 
vertreten wird, wird hier eine Undifferenziertheit in der Sprache sichtbar. So feh-
len u. a. Buddhisten, Hindus, Bahá’í und andere Religionsangehörige in der obi-
gen Aufzählung. Trotzdem ist diese Erklärung neben den Neufassungen des 
Kirchenrechts der EKD und ihrer Landeskirchen ein großer Schritt im Prozess der 
IKÖ, der zu Beginn dieser Arbeit noch nicht absehbar war.  

Dieser Einführung in das Thema der vorliegenden Arbeit folgen in den weite-
ren Abschnitten der Einleitung eine kurze Problembeschreibung (Abschn. 1.1), 
grundsätzliche Erläuterungen zur Sprachregelung (Abschn. 1.2) und zu meiner ei-
genen Standortbestimmung im Forschungsfeld (Abschn. 1.3) sowie zum 
Vorgehen und dem Aufbau der Arbeit (Abschn. 1.4). 

1.1 Interkulturelle Öffnung in diakonischen 
Unternehmen 

Der Prozess der interkulturellen Öffnung8, der in der Diakonie im Jahr 20079 be-
gonnen wurde, ist verbunden mit einer unklaren Verwendung und Bedeutung 
des Begriffs Interkulturelle Öffnung. Die Definitionen und die Umsetzung unter-
scheiden sich von Landeskirche zu Landeskirche, von Unternehmen zu Unterneh-
men (vgl. Kap. 2.1., Kap. 4.2). Einigkeit herrscht darüber, dass aufgrund der ver-
änderten Arbeitsmarktsituation nicht mehr die Unternehmen die Umworbenen 
sind, sondern der Fachkräftemangel dazu führt, dass Mitarbeitende umworben 
werden müssen, um überhaupt ausreichend qualifiziertes Fachpersonal ein-
stellen zu können. Die 2016 erfolgte Änderung der Loyalitätsrichtlinie (vgl. EKD 
Kirchenrecht [online]) führte wiederum dazu, dass diakonische Unternehmen ihr 
christliches Profil neu bestimmen und überdenken müssen, was sich u. a. in neu 

                                                                 
8 In der Verwendung eines allgemeinen Prozesses, der benannt wird, schreibe ich „interkultu-

rell“ in der adjektivischen Verwendung klein, als eigenständigen Begriff, wenn die Diakonie 
und ihre Unternehmen gemeint sind, „Interkulturelle Öffnung“ groß. 

9 Die 2007 veröffentlichte Konzeption „Diakonie in der Einwanderungsgesellschaft. Mitten im 
Leben“ schließt an die schon 1997 erschienene Rahmenkonzeption „Miteinander leben“ 
der EKD an, die ein Beitrag zur einwanderungspolitischen Debatte war. 
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formulierten Leitbildern manifestiert. Trotzdem bleibt die Religionszugehörigkeit 
ein Identitätsmarker, der das Christliche im Unternehmensprofil kennzeichnet 
und zugleich auf der Seite der Mitarbeitenden darüber entscheidet, ob ohne die 
entsprechende Religionszugehörigkeit, sprich Mitgliedschaft in einer christlichen 
Kirche und für bestimmte Stellen sogar Mitgliedschaft in einer evangelischen 
Landeskirche, ein dauerhaftes und gleichberechtigtes Arbeitsverhältnis 
überhaupt möglich ist. Die Herausforderung für die Diakonie formuliert die The-
ologin und Diakoniewissenschaftlerin Beate Hofmann treffend: 

Der Streit um die Toleranz in der Diakonie wird nicht im Blick auf die Angebote, son-
dern im Blick auf die Mitarbeitenden geführt. Diskutiert wird, ob das Grundverständ-
nis von Diakonie in Frage gestellt wird durch die Mitarbeit von Menschen ohne 
Religionszugehörigkeit oder mit anderer Religionszugehörigkeit oder ob sich das im 
Rahmen des bestehenden Selbstverständnisses ‚tolerieren‘ lässt oder gar ein neues, 
inklusives Verständnis diakonischer Identität entstehen kann (Hofmann 2014, 165). 

Die Einleitungen in der Literatur zum Thema Interkulturelle Öffnung oder 
„Pluralisierung in der christlichen Wohlfahrt“ im Allgemeinen und in der Diakonie 
im Besonderen beginnen jeweils mit der gleichen Problemanzeige: Es bedarf ei-
ner Öffnung diakonischer Unternehmen für nicht-christliche Mitarbeitende (vgl. 
u. a. Hofmann 2020; Jähnichen/Nagel/Schneiders 2016; Haas/Starnitzke 2015; 
Albrecht 2013). Diese wird, abgesehen vom Fachkräftemangel auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt, mit dem vielfältigen Angebot, das auch Migrant:innen errei-
chen soll, oder mit der Anpassung an die gesellschaftlichen Gegebenheiten, d. h. 
einer religiös und weltanschaulich diversen Gesellschaft, begründet. Die theore-
tischen Antworten darauf sind vielfältig, von den Befürwortern der Öffnung aber 
auch eindeutig. Mithilfe des empirischen Teils dieser Arbeit ist es das Ziel, die 
Perspektive derjenigen darzustellen, die der Diskurs um die IKÖ betrifft: die Mit-
arbeitenden, die sich religiös-weltanschaulich nicht im Christentum verorten.  

1.2 Grundsätzliche Sprachregelungen dieser Arbeit 

Dieses Forschungsprojekt bezieht sich auf Mitarbeitende vorrangig diakonischer 
Unternehmen. Dabei stehen nicht die Unternehmen als Arbeitgeber im Vorder-
grund, sondern der Fokus liegt auf den Mitarbeitenden. Wichtig ist primär, dass 
die Unternehmen, in denen die Befragten arbeiteten, sich als christlich verstehen 
und sie ihr Handeln aus einem christlichen Hilfeethos und Menschenbild heraus 
begründen. Die Rechtsformen (u. a. Landesverbände, Stiftungen, Förderpro-
gramme innerhalb des Diakonischen Werkes Hamburg, Brüsseler Kreis) und Ver-
bindungen zur Diakonie Deutschland sind dabei sehr unterschiedlich. Zudem 
wurde das Forschungsfeld um zwei Mitarbeitende evangelischer Kirchengemein-
den ergänzt.  

Um eine einheitliche Sprachregelung zu finden, wird ganz allgemein von „di-
akonischen Unternehmen“, „diakonischen Einrichtungen“ bzw. „diakonischen 
Arbeitgebern“ gesprochen. Dass diese Verallgemeinerung möglich ist, zeigt sich 
auch in der 2019 erschienenen Studie von Hanns-Stephan Haas und Dierk Starni-
tzke zu Merkmalen christlicher Prägungen in Unternehmen (vgl. Haas/Starnitzke 
2019). Darin wurden unterschiedliche Caritas- und Diakonie-Unternehmen zu 
diesem Thema befragt und dabei wurde auch nicht zwischen den Rechtsformen 
unterschieden (vgl. Haas/Starnitzke 2019, 27 f, 164 f.).  
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Auch bezüglich des christlichen, diakonischen bzw. evangelischen Profils der Di-
akonie und ihrer Werke gibt es keine einheitliche Handhabung. Entsprechend 
wird in dieser Arbeit von diakonischen Unternehmen und ihrem evangelischen 
bzw. christlichen Profil, ihrer evangelischen bzw. christlichen Prägung oder ihrer 
evangelischen bzw. christlichen Identität gesprochen. Gerade im empirischen 
Teil, wo nach dem christlichen Profil der Arbeitgeber gefragt wurde, bleibt der 
allgemeine Begriff „christliches Profil“ auch in der Analyse erhalten.  

Die Schwierigkeit in der Differenzierung der Bezeichnung der Befragten als 
andersgläubige Mitarbeitende oder nicht-christliche Mitarbeitende wird in Ab-
schnitt 4.1.6 aufgegriffen.  

Diese Arbeit ist in gendergerechter Sprache geschrieben, wobei nur dort ge-
gendert wird, wo es um Menschen geht und nicht um Unternehmen, Institutio-
nen oder Rollen.  

1.3 Eigene Standortbestimmung im Forschungsfeld 

Die vorliegende religionswissenschaftliche Studie kann sich an der Schnittstelle 
von Religionswissenschaft und Theologie verorten lassen. Aus meiner religions-
wissenschaftlichen Perspektive habe ich mich dem Thema IKÖ genähert, dessen 
Diskurs vor allem in Theologie und Diakoniewissenschaften geführt wird.  

Im Unterschied zur Theologie, in der Normativität und Wertungen möglich 
und auch üblich sind (vgl. Schlieter 2012, 234), versteht sich Religionswissen-
schaft vornehmlich als deskriptive Disziplin (vgl. a. a. O., 228, 234 f.). Unter dieser 
Prämisse war der Ausgangspunkt dieser Arbeit der empirische Teil, in dem Mit-
arbeitende diakonischer bzw. evangelischer Einrichtungen mithilfe von leitfaden-
gestützten Interviews befragt wurden. Mithilfe der Interviews sollte erreicht 
werden, dass den nicht-christlichen und vor allem den andersgläubigen Mitarbei-
tenden diakonischer Einrichtungen unter der erkenntnisleitenden Forschungs-
frage nach ihrem Glauben und ihrer Religiosität sowie ihrer Identifikation mit 
dem diakonischen Arbeitgeber das Wort gegeben wird. In diesem explorativen 
Ansatz werden ihre Antworten deskriptiv analysiert und dargelegt, um damit zum 
Diskurs um die IKÖ beitragen zu können. Dieser empirische Teil, die Analyse des 
Datenmaterials aus der Befragung, bildet den Kern der Studie. 

Der diakonisch-theologisch geprägte Diskurs um die IKÖ ist sowohl im wis-
senschaftlichen Diskurs als auch vonseiten der Diakonie normativ geprägt. Inso-
fern lässt es sich nicht vermeiden, dass auch diese Arbeit, vor allem im 
theoretischen Rahmen, von dem Ziel der Deskription abgewichen ist, um damit 
einen entsprechenden Beitrag aus religionswissenschaftlicher Perspektive zu die-
sem Diskurs anzubieten.  

Dass in der Religionswissenschaft nicht mehr strikt am Paradigma der Neut-
ralität und Objektivität, die vor allem deskriptive Forschung mit sich bringt, fest-
gehalten wird, zeigt sich in verschiedenen Beiträgen im religionswissenschaftli-
chen Diskurs. Es wird von Religionswissenschaftler:innen durchaus auch 
erwartet, dass sie zu gesellschaftlichen Themen, an denen religiöse Akteure be-
teiligt sind, Stellung beziehen (vgl. Schlieter 2012, 235; Fügmann 2013, 24). Ad-
rian Hermann spricht sich für einen kreativen Umgang mit der Theorie(bildung) 
in der Religionswissenschaft aus, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgen könne 
(vgl. Hermann 2018, 488). Er folgt dabei u. a. der Philosophin Wendy Brown, die 
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Theorie als nahezu unvereinbar mit der reinen Beschreibung sieht, da mithilfe 
von Theorie ein Zustand, eine Welt beschrieben werden soll, die so noch nicht 
existiert bzw. einen bestehenden Zustand neu arrangiert. Dabei gehe es darum, 
dass mit der Theorie mehr oder weniger ein Anreiz gegeben wird, andere Mög-
lichkeiten der Umstrukturierung zu bieten (vgl. a. a. O., 490). Diese könne dann 
von den Teilnehmenden des Diskurses kritisch hinterfragt werden (vgl. a. a. O., 
491): „Creative theories could, therefore, (sometimes against their own self-un-
terstanding) be seen as rather playful attempts to create new vistas“ (a. a. O., 
492). Dieses Theorieverständnis findet sich auch bei Schlieter, der für Religions-
wissenschaftler:innen drei unterschiedliche Rollen ausmacht, wobei die dritte 
hier zum Tragen kommt.10 In dieser Rolle sind Wissenschaftler:innen „Ratge-
bende und Meinungsbildner in einem politischen Entscheidungsbildungsprozess“ 
(Schlieter 2012, 238). Da in einem solchen Fall das Bewusstsein notwendig sei, 
dass das eigene Vorverständnis der Forschenden die Interpretationen prägen, sei 
es auffallend, dass das „Offenlegen des eigenen Vorverständnisses, wenn nicht 
gar der religiösen Sozialisierung“ (a. a. O., 236) meist fehle.  

Da ich das Bewusstsein um die eigene Positionierung unerlässlich finde, er-
folgt an dieser Stelle meine Positionierung im Forschungsfeld und Standortbe-
stimmung: Aus meinem Verständnis als Christin heraus trete ich für eine Gleich-
wertigkeit aller Religionen ein, in der das gläubige Individuum für sich persönlich 
entscheidet, welche Religion oder Weltanschauung die richtige für das eigene Le-
ben ist. Dabei stehen für mich die Gemeinsamkeiten der Religionen im Vorder-
grund, ohne die Differenzen zu übersehen, die meiner Ansicht nach gerade eine 
Gesellschaft durch ihre Vielfalt interessant gestalten. Meine Wertneutralität ver-
suche ich bestmöglich bei der Beschreibung anderer Religionen und Weltan-
schauungen einzuhalten. 

1.4 Vorgehen und Aufbau der Arbeit  

1.4.1 Vorgehen 

Dieses Forschungsprojekt begann mit der Befragung andersgläubiger Mitarbei-
tender in konfessionell gebundenen Unternehmen, aufbauend auf den Ergebnis-
sen meiner Masterarbeit (vgl. Caspar-Seeger 2014). Mit einer explorativen und 
deskriptiven Ausrichtung der Befragung sollte in Erfahrung gebracht werden, 
welche religiösen Einstellungen und Glaubensvorstellungen diese Mitarbeiten-
den haben und wie sie sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren. Die Methode 
bei der Erhebung der empirischen Daten und deren Analyse ist im Methodenteil 
in Kapitel 5 ausführlich beschrieben. Nach der Erhebung und Analyse des Daten-
materials wurde der Forschungsstand erweitert und wurden die aufgetretenen 
Unklarheiten im Sprachgebrauch des Begriffs der Interkulturellen Öffnung her-
ausgearbeitet. Dies erfolgte unter der Berücksichtigung der sich verändernden 

                                                                 
10 Die beiden anderen Rollen sind für Schlieter der:die Quellen erforschende, Daten auswer-

tende und religionssystematische Theorien erarbeitende Religionswissenschaftler:in, 
der:die keinen Kontakt zu religiösen Gruppen hat sowie Religionswissenschaftler:innen als 
beobachtende und/oder agierende Feldforscher:innen (vgl. Schlieter 2012, 238). 
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Bedingungen der Einstellungsvoraussetzungen hinsichtlich der Kirchenzugehö-
rigkeit von Mitarbeitenden in diakonischen Unternehmen (vgl. Kap. 4.2.). Aus der 
erforderlichen Begriffsklärung und dem Problemaufriss (vgl. Kap. 4.1) entwi-
ckelte sich der erste Teil des theoretischen Rahmens. Die Ergebnisse der Befra-
gung im empirischen Teil und des eben genannten Problemaufrisses führten zum 
zweiten Teil des theoretischen Rahmens (vgl. Kap. 7) unter Berücksichtigung der 
Herausforderungen, die mit der IKÖ in Bezug auf nicht-christliche Mitarbeitenden 
erkennbar wurden: Zum einen ist es die Notwendigkeit der Darstellung der evan-
gelischen Identität der diakonischen Unternehmen (Abschn. 7.2.1). Zum anderen 
geht es um die religiöse Identität der andersgläubigen Mitarbeitenden und ihrer 
Identifikation mit dem diakonischen Unternehmen (Abschn. 7.2.2). Dies führte 
zu einer Auseinandersetzung sowohl mit der Religiosität der Befragten als auch 
mit dem Verständnis von ihrem „Anderssein“ in Bezug zur erwarteten Kirchen-
mitgliedschaft von Mitarbeitenden diakonischer Unternehmen (Abschn. 7.2.3). 
Am Ende meiner Überlegungen steht die Füllung eines „Dritten Raumes“ (Bhabha 
2011), in dem notwendige Aushandlungsprozesse für die IKÖ vonstattengehen 
können. Die Argumentation erfolgt über Theorien zum interreligiösen Dialog, ins-
besondere der interreligiösen Gastfreundschaft, und zum Zustand der Liminalität 
während dieser Umbruchsphase (Kap. 7.3 und 7.4).  

Die Vielfältigkeit und Komplexität des Themas wird auf unterschiedlichen 
(Akteurs-)Ebenen deutlich, so in  

 
– den verschiedenen Dokumenten der Diakonie, ihrer Landesverbände und ih-

rer einzelnen Unternehmen, die diverse Ansätze und Haltungen zeigen; 
– den unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Umsetzung der IKÖ – sei 

es im Sinne der Unternehmen des Brüsseler Kreises (im Jahr 2015) oder 
durch die Änderung der Loyalitätsrichtlinie der EKD (im Jahr 2016) sowie die 
jeweils eigenen Formulierungen des Kirchenrechts der Landeskirchen;  

– dem Verfolgen der Ziele der Inklusion bzw. dem Heranziehen theologischer 
Begründungen für die IKÖ, sowohl in der Argumentation verschiedener dia-
konischer Landesverbände als auch im wissenschaftlichen Diskurs;  

– der Heterogenität der nicht-christlichen Mitarbeitenden. 
 
Diese Vielschichtigkeit schlägt sich in der Komplexität des theoretischen Rah-
mens nieder, in dem verschiedene Themen aufgegriffen und letztendlich zu ei-
nem Gesamtbild zusammengefügt werden. Abschließend werden die Ergebnisse 
des empirischen Teils mit den beiden Teilen des theoretischen Rahmens in Bezie-
hung gesetzt, um die Ergebnisse der Studie in konzentrierter Form wiederzuge-
ben.  

1.4.2 Aufbau 

Im Zentrum des Forschungsprojekts steht der empirische Teil der Studie mit sei-
ner Befragung von Mitarbeitenden vorrangig diakonischer Unternehmen, die 
sich religiös-weltanschaulich nicht im (evangelischen) Christentum positionieren
(Kap. 6). An dieser Stelle sind immer wieder die Selbstreflexion und das Bewusst-
machen des eigenen Standpunkts der Forscherin notwendig und so ist dieser zu-
vor am Ende der Einführung in das Thema dargelegt (Abschn. 1.3). Der Einleitung
folgt eine Darstellung des Quellenmaterials und des Forschungsstands, die so-
wohl Dokumente der Diakonie und ihrer verschiedenen Landesverbände als auch 
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maßgebliche Beiträge aus dem wissenschaftlichen Diskurs zum Thema IKÖ auf-
greift (Kap. 2). Daraus ergibt sich die Entwicklung der Forschungsfrage und der 
Frage der Bedeutung der Religionswissenschaft in diesem Diskurs (Kap. 3). Der 
erste Teil des theoretischen Rahmens, der dem empirischen Teil vorangestellt ist, 
beinhaltet eine einführende Begriffsklärung (Kap. 4.1) und die Darstellung der 
verschiedenen Grundlagen zur Einstellung nicht-christlicher Mitarbeitender in di-
akonischen Unternehmen. Dies erfolgt sowohl unter der Berücksichtigung der 
Loyalitätsrichtlinie als auch des konfessionsgebundenen Überzeugungspluralis-
mus (Kap. 4.2) mit der gesondert betrachteten Argumentation über den Inklusi-
onsgedanken. In Kapitel 4.3 „IKÖ – ein unklarer Begriff, Problemaufriss und 
Desiderata“ wird ausgeführt, worin meines Erachtens die Herausforderungen der 
IKÖ noch liegen. Der Methodenteil leitet den empirischen Teil der Arbeit ein 
(Kap. 5), der in eine ausführliche Analyse des erhobenen Datenmaterials und eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse unterteilt ist (Kap. 6.a, 6.b, 6.c). Im zweiten Teil 
des theoretischen Rahmens werden zentrale Aspekte aus der Analyse aufgegrif-
fen und theoretisch analysiert (Kap. 7). Beide Teile, der theoretische Rahmen und 
die Ergebnisse der Befragung, werden nachfolgend miteinander ins Gespräch ge-
bracht (Kap. 8). Mit abschließenden Überlegungen und einem Ausblick auf inter-
disziplinäre Forschungsanschlüsse sowie einem Fazit endet diese Arbeit.
  

  




